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zu a~rt IJ 

Parlament 

J_017 ~LLD. 

Der Rbgeordnete RNSCHOBER, Freunde und Freundinnen haben am 

12.02.1992 unter lahl 2377/J an mich eine schriftliche Rnfrage 

betreffend "umfassendes EDV-Netz des Innenministeriums" gerich

tet, die foLgenden Wortlaut hat: 

"1. 1st es richtig, dar3 aLLe E::DV-Rgenden des Innenministeriums 

zentralisiert in der Sektion I zusammengefaßt werden? 

2. Mit welchen Rechnereinheiten ist diese Sektion I zur angespro

chenen Datenverarbeitung ausgerüstet? 

::I. Welche Rusbauschritte des Netzwerkes wurden 1990 und 1981 im 

Detail durchgeführt'? 

WeLche steigerungs raten in Prozent konnten erzielt werden? 

Welche Rnzahl von neuen Bildschirmarbeitsplätzen konnten in 

diesen bei den Jahren geschaffen werden? 

Welche PLanungen beabsichtigt der Innenminister für die Jahre 

1992 und 1993 in diesem Bereich? 

4. Wie entwickeLten sich in den vergangenen vier Jahren die 

Rnfragen im eLektronischen kriminalpolizei lichen Informations

system <I::KIS),? 

Welche Zahl von Rnfragen konnte in den jeweiligen Jahren 

verzeichnet werden und um welche steigerungsraten in Prozen

ten handelt es sich dabei? 

5. Handelte es sich bei EKIS um eine Täterdatei) oder vielmehr 

um eine verdächtigen- und Informationsdatei? 
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6. Wie gedenkt das innenministerium aLLfäLLige Mißbräuche aus 

dieser Informationsdatei zu verhindern? 

7. WeLche Detailbereiche umfaßt das EKIS-System? 

8. Vorallem die DaktyLoskopie wurde in den vergangenen Jahren 

stark ausgeweitet. Von wievielen österreichern und österrei

cherinnen sind derzeit FingerabdrUcke erfaßt? 

HandeLt es sich in diesem FaLL um eine Täterdatei oder kann 

der Minister nicht ausschLießen, daß auch im Zuge von GewaLt

verbrechen auch vöLLig unbeteiLigte Personen in diese Datei 

geLangen?" 

Diese Rnfrage beantworte ich wie foLgt: 

Zu Frage 1: 

Ja. 

Zu Frage 2: 

Die Datenverarbeitung wird Uber einen ZentraLen Rechner mit 2 

LentraLeinheiten betrieben. 

Zu Frage 3: 

1890 wurde zwecks Verbesserung der Netzdurchlaufzeit ein fUnfter 

Netzknoten (Wien) errichtet; noch im seLben Jahr wurden Leitungs

verbindungen der bestehenden Netzknoten verstärkt und damit die 

Durchsatzrate im Netzwerk vervierfacht. 

1991 wurden ebensoLche EDV-technischen Maßnahmen zur Erhöhung des 

Durchsatzes vorgenommen) wodurch eine Durchsatzverbesserung von 

ca. 30 % der Leitungen zu den BiLdschirmen erzieLt werden konnte. 

1989 betrug die RnzahL der BiLdschirme 383. 1990 wurden zusätz

Lich 183 und 

1991 zusätzLich 173 BiLdschirme instaLLiert. 
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~Ur 1992 ist die InstaLLation von 545 und fUr 1993 die ~rrichtung 

von 1050 weiteren Bildschirmarbeitsplätzen vorgesehen. 

Zu rrage 4: 

1988: o}322.812 Anfragen. 

1888: /J473.324 Anfragen; Steigerung um 15}4% gegenUber dem Vor

jahr. 

1990: 1}102.016 Anfragen; Steigerung um 3}1 % gegenUber dem Vor

jahr. 

1991: 8}f62.234 Rnfragen; Steigerung um 13}8 % gegenUber dem 

Vorjahr. 

Zu Frage 5 und Frage 7: 

Das lKIS ist keine einzige einheitLiche Datei} sondern der 

Uberbegriff fUr foLgende derzeitige Anwendungen. 

- Strafregister/ Rutomatische TiLgung 

- Personenfahndung 

- Personeninformation 

- KFZ- Fahndung/Information 

- Sachenfahndung 

- KFZ-ZuLassung fUr die Bundespolizeidirektionen 

- KFZ- Zentralregister 

- Kriminalpolizeilicher Rktenindex 

- Erkennungsdienstliche Evidenz 

- Kulturgutfahndung 

Zu Frage 6: 

Die vom Bundesministerium fUr Inneres zur Verhinderung von Miß

bräuchen getroffenen Rnordnungen ergeben sich aus der Verordnung 

des Bundesministers fUr Inneres vom 30. Juni 19B7} BGBL.Nr. 

316/1887} zur DurchfUhrung des Datenschutzgesetzes im wirkungsbe

reich des Bundesministeriums fUr inneres (Oatenschutzverordnung) 

in der geltenden Fassung. 
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Lu ~rage I:i: 

Das Rutomationsunterstützte Fingerabdruckinformationssystem 

(AFIS)} in dem ausschLießLich die Fingerabdrücke von erkennungs

dienstlich behandeLten Personen (österreicher und AusLänder) 

gespeichert sind} umfaßt derzeit die Daten von ca. 500.000 

10-Fingerabdruckkarten. Die MögLichkeit} daß Fingerabdrücke von 

vöLLig unbeteiLigten Personen gespeichert werden) ist ausge

schLossen. 
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